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Antwort 
der Bundesregierung 

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Frank Pasemann, Martin Reichardt, 
Matthias Büttner, Andreas Mrosek und der Fraktion der AfD  
– Drucksache 19/5664 – 

Überprüfung von Empfängern von Fördermitteln im Bereich der 
Demokratieförderung 

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r  

Im März diesen Jahres fanden in Halle (Saale) die „Bildungswochen gegen Ras-
sismus“ statt, die unter anderem vom Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ) gefördert wurden. Die Förderung durch das 
BMFSFJ erfolgte dabei im Rahmen des Programmes „Demokratie leben!“, das 
nach Eigenaussage angibt, sich für ein „vielfältiges, gewaltfreies und demokra-
tisches Miteinander“ einzusetzen (www.demokratie-leben.de/bundesprogramm/ 
ueber-demokratie-leben.html). 

Als weitere Partner und Förderer der „Bildungswochen“ genannt sind das Bünd-
nis „Halle gegen rechts“, die „Freie Arbeiterinnen- und Arbeiter Union (FAU)“, 
die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen 
und Antifaschisten (VVN-BdA)“ sowie auch die „Interventionistische Linke“ 
(IL) (http://bildungswochen.de/about/partner-innen). 

In der Antwort auf die Kleine Anfrage der Fraktion der FDP „Kontrolle und 
Durchsetzung der Förderrichtlinien bei Bundesprogrammen zur Extremismus-
bekämpfung“ auf Bundestagsdrucksache 19/1760 äußert die Bundesregierung 
bezugnehmend auf Kontrollmaßnahmen zur Überprüfung der in der seinerzeiti-
gen Vorbemerkung dargestellten Vorgaben der Förderrichtlinie sowie des ent-
sprechenden Begleitschreibens, dass „in den Allgemeinen Nebenbestimmungen 
zu § 44 der Bundeshaushaltsordnung geregelt [ist], dass ein Verstoß gegen diese 
Vorschriften den Widerruf der Förderung und die Rückforderung der Förder-
mittel zur Folge hat.“  

Weiter lässt die Bundesregierung wissen, dass alle „Projektträger […] auf dem 
Boden der freiheitlichen demokratischen Grundordnung stehen [müssen]“ und 
dass in „[…] allen Bundesprogrammen zur Extremismusprävention im jeweili-
gen Zuwendungsbescheid an die geförderten Träger klar geregelt [wird], dass 
keine Steuergelder an demokratiefeindliche bzw. extremistische Organisationen 
oder Personen gehen dürfen. Auf die daraus resultierenden Anforderungen an 
Personen und Organisationen, die zur inhaltlichen Durchführung von Projekten 
herangezogen werden, wird in dem – zwischen dem heutigen Bundesministe-
rium des Innern, für Bau und Heimat und dem Bundesministerium für Familie, 
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Senioren, Frauen und Jugend abgestimmten – Begleitschreiben hingewiesen. 
Damit wird erreicht, dass die Empfänger staatlicher Fördermittel ihrer Verant-
wortung auch bei der Auswahl ihrer Kooperationspartner gerecht werden, so 
dass niemand mit Steuermitteln unterstützt wird, der sich nicht auf dem Boden 
des Grundgesetzes bewegt.“  

Einem Artikel der Onlineausgabe der Tageszeitung „DIE WELT“ (www.welt. 
de/politik/deutschland/article176891608/Buendnis-Neukoelln-Franziska-Giffeys- 
Problem-im-Heimatbezirk.html) ist zu entnehmen, dass die Auszahlung von 
Preisgeldern des durch mehrere Bundesministerien finanzierten Wettbewerbs 
„Aktiv für Demokratie und Toleranz“ seitens der Bundesregierung verweigert 
wurde, da die auserkorenen Preisträger ein Näheverhältnis zur „Interventionis-
tischen Linken“ aufwiesen. Gegen die IL lägen, so besagter Presseartikel unter 
Berufung auf eine schriftliche Aussendung der Bundesregierung, „verfassungs-
schutzrechtliche Bedenken“ vor. Zitiert wird ferner die Sprecherin der Bundes-
ministerin Dr. Franziska Giffey, der zufolge die besagte Nichtauszahlung folge-
richtig gewesen sei.  

Es sei ferner auf das Begleitschreiben zu Zuwendungsbescheiden des Bundes-
ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundes- 
programms „Demokratie leben!“ verwiesen und Bezug genommen (www. 
demokratie-leben.de/zusatzseiten/begleitschreiben-zum-zuwendungsbescheid- 
im-rahmen-des-bundesprogramms-demokratie-leben.html). 

1. In welcher Höhe wurden die besagten „Bildungswochen gegen Rassismus“ 
durch Programme beziehungsweise Mittel der Bundesregierung gefördert 
(bitte im Einzelnen nach detaillierten Sach-, Personal- und Geldmitteln auf-
schlüsseln)? 

Die lokale „Partnerschaft für Demokratie“ (PfD) in Halle, „HAllianz für Viel-
falt“, hat für das Förderjahr 2018  125 000 Euro Förderung durch das Bundespro-
gramm „Demokratie leben!“ beantragt. Dabei handelt es sich um Planzahlen laut 
Antragstellung. Für das Haushaltsjahr 2018 ist eine valide Angabe von aufge-
wandten Bundesmitteln erst nach Abschluss des Haushaltsjahres möglich. Die 
beantragten Mittel sollen auch für Einzelmaßnahmen (16 – 17 pro Jahr/2015 – 
2017), u. a. die „Bildungswochen für Vielfalt“, verwendet werden.  
Die genaue Verwendung der Mittel wird nach Abschluss des Haushaltsjahres mit 
üblicher Frist im Verwendungsnachweis dargelegt und geprüft. 

2. Zu welchem Zeitpunkt wurde der Bundesregierung bekannt, welche Partner 
und Förderer an der Organisation und Durchführung der „Bildungswochen 
gegen Rassismus“ beteiligt sein werden? 

3. Führte die Bundesregierung im Zuge der finanziellen Unterstützung der 
„Bildungswochen“ eine Prüfung dahingehend durch, inwiefern an diesen Or-
ganisationen beteiligt sein werden, an deren Verfassungstreue gemäß der 
Förderrichtlinien Zweifel aufkommen könnten?  

Wenn ja, wie erfolgte diese Prüfung, wer war an dieser beteiligt, und zu wel-
chem Ergebnis kam diese Prüfung?  

Wenn nein, wieso erfolgte eine solche Prüfung nicht? 

7. Sieht die Bundesregierung seitens der Organisatoren der „Bildungswochen“ 
die Pflicht als erfüllt an, bei der Auswahl der Projektbeteiligten die nötige 
Sorgfalt angewandt zu haben, wie es das BMFSFJ in seinem Begleitschrei-
ben verlangt – oder lässt insbesondere die aktive Beteiligung der „Interven-
tionistischen Linken“ hieran Zweifel aufkommen (bitte begründen)? 
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8. Gibt es seitens der Bundesregierung Bestrebungen, etwa aufgrund der Betei-
ligung der „Interventionistischen Linken“ oder weiterer Partner und Förde-
rer, die allfällig geleistete Förderung der „Bildungswochen“ zu beenden be-
ziehungsweise bereits geleistete Fördermittel zurückzufordern (bitte ausfüh-
ren und begründen)? 

9. Sah sich die Bundesregierung – etwa aufgrund der Beteiligung der „Inter-
ventionistischen Linken“ – dazu veranlasst, die „Bildungswochen“ oder zu-
mindest Teile davon durch behördliche Maßnahmen zu kontrollieren respek-
tive zu überwachen, und gab es bezüglich der „Bildungswochen“ insgesamt 
Konsultationen oder eine Zusammenarbeit zwischen dem Bundesamt für 
Verfassungsschutz und etwaig als relevant erachteter Landesämter im Sinne 
des Bundesverfassungsschutzgesetzes (bitte ausführen und begründen)? 

Die Fragen 2 und 3 sowie 7 bis 9 werden aufgrund des Sachzusammenhangs zu-
sammen beantwortet. 
Die lokalen Veranstaltungen (wie z. B. die „Bildungswochen für Vielfalt“) sind 
Einzelmaßnahmen der PfD. Als solche obliegen die Förderentscheidungen über 
Einzelmaßnahmen den Begleitausschüssen der PfD und der Prüfung der entspre-
chenden Verwendungsnachweise der jeweiligen Gebietskörperschaft. In den PfD 
werden bundesweit in jedem Jahr rund 3 000 Einzelmaßnahmen gefördert. Eine 
vertiefte Überprüfung der Rechtmäßigkeit einer individuellen Förderentschei-
dung vor Ort muss daher der Verwendungsnachweisprüfung vorbehalten bleiben. 
Sollte sich dabei herausstellen, dass eine zweckwidrige Verwendung der Mittel 
in Form der Unterstützung einer als extremistisch eingestuften Struktur durch die 
Gewährung materieller oder immaterieller Leistungen stattgefunden hat, wird 
dies die für solche Fälle vorgesehenen rechtlichen Konsequenzen nach sich zie-
hen.  
Eine abschließende Bewertung des Sachverhalts vor einer ordnungsgemäßen 
Überprüfung desselben verbietet sich. Ob und in wieweit hier im Einzelnen vor-
zugehen ist, wird auf Grundlage des Verwendungsnachweises geprüft und ent-
schieden. Dabei ist auch den Betroffenen rechtliches Gehör zu gewähren. 

4. Wurde sich seitens der Organisatoren der „Bildungswochen“ an die im Be-
gleitschreiben erwähnten Stellen gewandt, um etwaige Unklarheiten oder 
Zweifel bezüglich der Verfassungstreue Dritter zu klären, die von den Zu-
wendungsempfängern mit der Durchführung eines Projekts beziehungsweise 
der inhaltlichen Mitwirkung beauftragt werden sollten?  

Die Veranstalterin „HAllianz für Vielfalt“ hat sich in o. g. Zusammenhang weder 
an das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 
noch an die Regiestelle „Demokratie leben!“ gewandt. 
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5. Liegen der Bundesregierung bezüglich der Förderer und Partner der „Bil-
dungswochen“ – insbesondere bezüglich der „Interventionistischen Lin-
ken“ – Erkenntnisse über extremistische, gewaltorientierte und insgesamt 
gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung gerichtete Bestrebungen 
beziehungsweise grundsätzlich verfassungsschutzrechtliche Bedenken vor, 
die einer Förderung durch öffentliche Mittel im Wege stehen könnten (bitte 
ausführen und begründen)? 

6. Liegen der Bundesregierung darüber hinaus Erkenntnisse über mögliche per-
sonelle Überscheidungen, Kontakte oder allgemein über Näheverhältnisse 
einzelner Partner und Förderer der „Bildungswoche“ zu extremistischen 
und/oder gewaltbereiten Gruppen des linken politischen Spektrums vor? 

Die Fragen 5 und 6 werden aufgrund des Sachzusammenhangs zusammen beant-
wortet. 
Im Bundesprogramm „Demokratie leben!“ werden Projekte für demokratische 
Teilhabe und gegen Extremismus, nicht jedoch Organisationen oder natürliche 
Personen als solche gefördert. Alle Projektträger müssen auf dem Boden der frei-
heitlichen demokratischen Grundordnung stehen. In allen Bundesprogrammen 
zur Extremismusprävention wird im jeweiligen Zuwendungsbescheid an die ge-
förderten Träger klar geregelt, dass keine Steuergelder an demokratiefeindliche 
bzw. extremistische Organisationen oder Personen gehen dürfen.  
Auf die daraus resultierenden Anforderungen an Personen und Organisationen, 
die zur inhaltlichen Durchführung von Projekten herangezogen werden, wird in 
dem – zwischen dem heutigen Bundesministerium des Innern, für Bau und Hei-
mat (BMI) und dem BMFSFJ abgestimmten – Begleitschreiben hingewiesen.  
Damit wird erreicht, dass die Empfänger staatlicher Fördermittel ihrer Verant-
wortung auch bei der Auswahl ihrer Kooperationspartner gerecht werden, so dass 
niemand mit Steuermitteln unterstützt wird, der sich nicht auf dem Boden des 
Grundgesetzes bewegt. 
Im Übrigen ist in den Allgemeinen Nebenbestimmungen zu § 44 der Bundeshaus-
haltsordnung geregelt, dass ein Verstoß gegen diese Vorschriften den Widerruf 
der Förderung und die Rückforderung der Fördermittel zur Folge hat. Zusätzlich 
nutzt die Bundesregierung alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel, um sicherzu-
gehen, dass keine Personen oder Organisationen gefördert oder als Kooperations-
partner geführt werden, von denen bekannt ist, dass sie sich gegen die freiheitli-
che demokratische Grundordnung betätigen. Alle Projektträger sind verpflichtet, 
die Verwendung des Geldes nachzuweisen. Verstöße gegen die vorgenannten Re-
gelungen werden spätestens in der Verwendungsnachweisprüfung festgestellt. 
Zur „Interventionistischen Linke“ wird auf die Ausführungen im aktuellen Ver-
fassungsschutzbericht des BMI auf den Seiten 111 – 112 sowie Seite 138 verwie-
sen. Die „Interventionistische Linke“ wurde 2005 als bundesweites Netzwerk ge-
gründet. Sie fungiert als Scharnier zwischen militanten Gruppierungen und nicht 
gewaltorientierten Linksextremisten beziehungsweise nicht extremistischen 
Gruppen und Initiativen. 
Im Übrigen gibt die Bundesregierung zum Beobachtungsstatus von Organisatio-
nen außerhalb der Verfassungsschutzberichte grundsätzlich keine Stellungnahme 
ab. Hieraus könnten Rückschlüsse auf den Aufklärungsbedarf, den Erkenntnis-
stand sowie die generelle Arbeitsweise der Sicherheitsbehörden des Bundes ge-
zogen werden, was deren Funktionsfähigkeit nachhaltig beeinträchtigen würde. 
Aus der Abwägung der verfassungsrechtlich garantierten Informationsrechte des 
Deutschen Bundestages und seiner Abgeordneten mit den negativen Folgen für 
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die künftige Arbeitsfähigkeit und Aufgabenerfüllung der Verfassungsschutzbe-
hörden sowie den daraus resultierenden Beeinträchtigungen der Sicherheit der 
Bundesrepublik Deutschland folgt, dass auch eine Beantwortung unter VS-Ein-
stufung, die in der Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages einsehbar 
wäre, ausscheidet. Im Hinblick auf den Verfassungsgrundsatz der wehrhaften De-
mokratie hält die Bundesregierung die Informationen der angefragten Art für so 
sensibel, dass selbst ein geringfügiges Risiko des Bekanntwerdens unter keinen 
Umständen hingenommen werden kann. 
Bzgl. der Auswahl etwaiger Partner durch die Partnerschaft für Demokratie sowie 
der Konsequenzen bei einer etwaigen zweckwidrigen Verwendung von Mitteln 
wird auf die Antworten zu den Fragen 2 und 3 sowie 7 bis 9 verwiesen.  
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